
zerstore 6 WITr nde Umständ ‚'KW a D M E ST  senkonstellationen“ herauszufinden, bietet sich ja rEeICiıch Gelegenheit.
Daran äandert S1ch wesentlich nıicht das Geringste

selhst bel der Kınstellung ach den iortgeschrittenste
Errungenschaften der Wissenschaftit: „Der Tatsachenkom:-
plex ist In der Astrologte eute och gänzliıch unzurel-
chend durchschaut wissenschaftlich f ast wertlos“
(185 i.) W orın der posıtive. Wert bestehen soll; wird hier
nicht dargetan; 1äßt sıch bDer leicht erraten: sind
Iiremde Federn AUusSs Sanz anderen TLatsachenbereichen,
mit denen die auifgeklärte Astrologie sich schmückt. Und
WwIe verhält sıch die Praxıs A Unterschied von der
STaUCH Theorie eines i1im sroßen und ganzen wertlosen
Systems? uch der auf der öhe der Zeit stehende Be-
rufsastrolog „kann unter ausend Möglichkeiten einige
wen1ge, welche die rößte ahrschemimnlichkeıt haben,
aussuchen, niemals Gewißheıt verkünden 187), unter-
1 oft der Selbsttäuschung 189 Manches ist unwahr-he  gleinlich, vIiEeles falsch (191 hber das W arum und
Wie der astrologischen Zusammenhänge können WITr
nıchts aUSSaASCH, Was uch 1Ur einen Schein VOIl Berech-
{ı besäße. Das Kausalbedürfnis bleibt unbefriedigt

Je mehr fiktıve Elemente Dichtungen phanta-
sievoller FErfindungsgabe WIT einführen, So mehr
können WIr schließlich AUS jedem oroskop nachträglıich
alles erkläaren:‘‘ natürlich: Je mehr durch
die Kinbildungskraft 1ın die Gestirnzeichen hineingelegt
worden ist, desto mehr 1äßt sich darnach wieder heraus-
holen ach individueller ıllkür (Schluß olgt.)

DE Gerechtigkeit ( er NZURUKO
JUAAFAGeSIMO U
on 0Se; Grosam.

il I S Schluß.)
Abkürzungen:Gerechtigkéit. Individuelle Gerechtigkeit, SozlaleGerechtigkeit.

Individuelles eC| Soz1ilales Recht Soziale Liebe
AAE Enzyklika. EQua Enzyklika Quadragesimo NNO, ERn

Enzyklika Rerum novarum.
Sozlale Rechte in tast allen Gemeinschafiten.

Als \ die sıch mutatıs mutandıs iın jast allen en
VON Gemeinschaften en (selbst In der übernatürlichen

31*
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Gemeinschaft der Kirche und In den ach Ireliem Be-
lieben gegründeten menschlichen Vereinigungen), kom-
men iolgende In Betracht

Jle Menschen gehören notwendig irgend welchen
Gemeinschaften (wenigstens der menschlichen Gesell-
schait Im allgemeinen) und haben daher weniıgstensırgend welche ZU mindesten den Anspruch auf die
all emeınen Mensc enrechte, sSoweıt diese nıcht dar-
te Jen), ber uch Verpflichtungen (vor allem die, das

Zurechtbestehen der sozlalen Ordnung und die Forde-
TUNSECN der 1im allgemeinen anzuerkennen) F, Qua 118)Das Koalitionsrecht (oder das Recht, Vereinigungenallen erlaubten (Gemeinschaftszielen bilden, falls nıcht
aus Gründen des Allgemeinwohles die Vereinigung durch
die öffentliche Gewalt zeıtwelise verboten wird) gehörtohl den physischer der moralischer Personen.
Willkürliches Vorgehen un ungebührliche Beschränkungdes Vereinigungsrechtes Von Seite der staatlichen (Ge-
walt unter nıchtigen Vorwänden verstößt jedoch SESgECNdie 1n der näher umschrıiebenen Vollmachten der
staatlichen Machthaber (ERn 38) Weiter ist eine Hor-
derung der Tür alle Arten Vo  — Gemeinschaften,
ohl das Gemeinschaftsziel wWwW1e alle Einrichtungen mıit
dem Sittengesetz 1Im inklang halten (ERn 32 KQuaGemeinschaften mıt sıttlich durchaus verwerlilichen
Zielen haben eın Bestandrecht un die öffentliche (16-
alt ann entweder Einordnung in die sıttlıchen Forde-
runNnsen verlangen der solche Vereinigungen qulilösen
der ıhren Fortbestand verhindern (ERn 38) Weıter
sınd alle Gemeinschaften verpflichtet, iIne gewIlsse Rang-ordnung untereinander, eine Über- un Unterordnung,die sich ach dem Wert un der Bedeutung des Gemein-
schaftszieles richtet, anzuerkennen ua un 80)Ne Rechte un Vollmachten einer Gemeinschaft sind
VOo der Natur des Gemeinschaftszweckes abhängig und
mussen damit uch immer im Kinklang gehalten werden
(ERn 22)Ferner haben die Gemeinschaft selbst und alle
ihre Glieder 1m Sinne des gemelinsamen Zieles und ZULT
Erreichung desselben tätig se1in ua 136) a  el ist
VOoONn allen Gemeinschaften den einzelnen un allen unter-
eordneten Gesellschaften egenüber der Grundsatz der
ubsıidiarität einzuhalten, heißt Was die einzelnen

der untergeordnete Gemeinschaften AaUus eigener‘ Krait
erreichen können, das darf ihnen nicht durch die Ge-
meinschaft, bezw. die übergeordnete Gemeinschaft enitT-
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zogen werden (EQua 9) Jede echt beétehende Ge-
meinschait ist autonom hinsichtlich des Gemeinschafts-
zieles, falls dieses nıcht schon durch das Naturrecht QE-
Nau umgrenzt ist un nicht mıt dem Sittengesetz un All-
gemeinwohl 1Im Widerspruch steht; jede (1ememschatt ist
auch berechtigt, sich jene innere Lebensordnung DE-
ben, die der Erreichung des Gemeinschaftszweckes
hesten angepaßt ist (ERn 42) Die Gemeinschaftsgüter
jeder rechtmäßıi Gemeinscha{it, selen materielle der
(jüter höherer r, sıind VO Zugrifi jedes Privaten der
auch übergeordneter (jememmschaiten durch die un:
teilweise uch durch die kommutatıve geschützt. Jede
Z Recht bestehende (1emeinschait bildet notwendig
einen sozlalen Organiısmus mıt den Rechten un: Pflichten
eiINes solchen un ann daher uch einträchtiges Kın-
ordnen In das (Gemeinschaliftsziel unter Hintansetzung
selbstsüchtiger Zwecke und Absichten verlangen
69 un 90)In den meısten Gemeinschaiten ist mıt Rück-
sicht qaut die Erreichung des Gemeiminschaftiszieles ıne
gesellschaftliche Autorität notwendig, deren ec ist,
die Gemeinschaft bel sozlalen Akten vertreten un die
Jätigkeit der Glieder quf das (Gemeinschaftszıel hinzu-
enken. In jenen Gemeinschaften, eine eigentliche
Autorität nıcht vorhanden ist, W1€e 1n der Ehe, 1n der
Volks- und Wirtschaftsgemeinschait, In der menschlichen
Gesellschaft haben die SONS in dieser Gemeinschaft tätl-
CN Ordnungsfaktoren, WI1€e die Leiter der Berufsgemein-
schaften der die staatlichen Gewalten, für Beachtung
und Erreichun
SE1IN.

des (zgemeinschaiftszieles uch mittätig ZU
Ein weiteres aller Recht bestehenden Ver-

einigungen ist das Recht aut Anerkennung ihres recht-
mäßıigen Bestandes VON Seite Auswärtiger, ierner das
Recht, die Gemeinschaftsgüter dem Ziele ents rechend
ZU VeLrWenden. Weiıterhin haben alle Mitglieder ec
Im Sinne der inneren Lebensordnung den Vorteilen
der Gemeinschaft Anteil haben Jede ((emeinschait
hat das Recht, alle Glieder, welche sich das (Ge-
meiınwohl vergehen, mıt irgend welchen Druckmitteln
ZUT Finhaltung der inneren Lebensordnun der (zemein-
schaft T1n und Wiıders enstige vVoHn
der (Gemeinsc aft aquszuschlie W: ohltateg_

uch grundlegende Bestandstücke des Gesellschafts-
lebens, w1e das Kigentum der das Koalitionsrecht, sind
N1IC unwandelbar, sondern den wechselnden Verhält-



NZUu edoch so, daß das Naturrecht und die
natürlichen Rechte der Mitglieder nıcht mißachtet WOT-

denua
Das Allgemeınwohl der Gemeinschaft geht unitier

nst gleichen Umständen, das heißt, soweit sıch
(üter desselben Ranges un derselben Ordnung handelt,
den (ütern des Indiıyiduums VOTAaUS.

Bei natürlıchen (zemeinschaften iıst uUrc dıe
das Gemeinschaftsziel un die zUr Erreichung desselben
wesentliichen Rechte und Pflichten DO Naturrecht selbst
estiumm. un steht nıcht 1m Belıeben der Menschen,
1n dıeser Hinsıicht wıllkürliche Änderungen vorzuneh-
men. Jedes bewußte Abweichen davon ist sündhaft und
gefährdet auch die KFrreichung des Allgemeinwohls ıIn der
Gemeinschaft. SO sind durch das Naturrecht SCHNAUCT
fixiert die In der ehelichen, der Familien-, 1n der
staatliıchen (emeinschaft In den nıicht notwendigen (Je8e-
meıinschafiften ingegen ist es 1n weitgehendem Ausmaß
dem Belieben der Menschen anheim gestellt, solche (1e-
meıinschafiften gründen, sıch solchen Vereinigungenzuschhließen der wieder auszutreten. Mit dem recht-
mäßigen Bestande solcher Vereinigungen sınd uch dıe
meısten der VOTauUsSs aufigeführten eben. Die SE-
NäÜaUeTeE Umschreibung wird Ireilich vieliach durch die
staatlıche (zewalt erfolgen müussen, der die Herhaltung
der OÖrdnung 1 Gesellschaftsleben obliegt.Bei Jjenen /reien Vereinigungen, die INa  x ım ewochn:-
lıchen Leben „ Vereine“ nenntT, sind wohl AauC och
irgendwie die ben angeführten vorhanden;: striktes
Recht findet sıch NUr, Soweıt das Vertragsrecht und
daher die kommultative Gerechtigkeit hereinspielt,bei einer Los esellschaft. Die 1er in Fra kommenden
„sozlalen Hec te un Pflichten“ sind im öchsten Falle
bedingtes eCc abhängig VOL der Ireıen Zugehörigkeit
ZU Verein. Von einem Debitum, das der Verein der
seine Mitglieder als das ihrıge ordern könnten, annn 1Ur
mehr pCr analogiam gesprochen werden.

Die DO Naturrecht gegebenen für alle (GGjemenn-
schaften zusammenzustellen, begründen un abzu-
grENZeEN, ıst eine schwierige Aufgabe, die ber Z Teil
onl och eisten ıst, da INa  en erst in der neuesten
Zeit den wahren Gemeinschaftscharakter der innerstaat-
lichen Gemeinschaften und den Rechtscharakter der 1Ur
sıe geltenden 5 allgemeiner erkannt hat Die NEUETEINL

stlichen Rundschreiben seit Leo 111 haben in dieser
Hinsicht bahnbrechend gewirkt und die christliche Sozial-



wissenschaft hat jedenfalls C  P hier eın NO nicht. llig
Adurchforschtes Wissensgebiet.

Die rundle enden der Kırche sind durch das
göltliche ec (Mt 28, 16) egeben: 99-  1ır ist alle Gewalt
gegeben iIm Himmel un quti Erden.“ Als vollkom-
MENEC Gesellschait hat darum die Kirche gegenüber iıhren
Mitgliedern und Auswärtigen alle Rechte un Vollmach-
[en, die S1e ZUr Erreichung des Endzieles benötigt. Es
steht ihr die gesetzgebende, die richterliche un! die
Strafgewalt (ERn un Qua Ö, 41, 117) Aber uch
dıe Glieder der Kıirche haben qaut Grund des öttlıchen,
des natürlichen U des posılıv kirchlichen Rechtes die
ihnen zustehenden He diese ür die kirchliche Ge-
meinschafit geltenden Rechte sind durch das kanonische
Recht umschrieben.
VE Verhältnis zwischen den individuellen und sozilalen

Rechten.
Mit dem Vorausgehenden ist uch das Verhältnis

zwischen dem und hinreichend gekennzeichnet:
Beide haben den Rechtscharakter gemeinsam, sind Iso
als wahre un eigentliche Rechte anzuerkennen und
Deide verfolgen das Ziel, Ordnung INS menschliche Zil
sammenleben bringen Be1l beiden handelt sich’s uln
etwas, WAaSs der KRechtsträger als das Seine, als eın
Debitum fordern annn Be1 beiden annn diesem Debitum
In einem wahren Sinne ad aequalitatem entsprochen
werden. Beide stehen uch In einem notwendigen Inneren
Zusammenhang mıteinander. Die erfiahren durch die
SR manche Einschränkun durch die Rücksicht ul
den G((emeinschaftszweck. nerkennung und Kınhaltung
der 1  9 wenigstens VO  — Seite des überwiegenden Teiles
der Menschen, ist die Voraussetzung Lür die sozlale Ord-
HNUNGg in einer (zegmeinschatit. Wiırd diese ber durch
schwere Störung der ın HKra gestellt, führt das 1M-
INner uch einer efährdun

Das Unterscheidende bei Arten 11 ber darin:
Die entspringen der Indıividualnatur egt Menschen,
sollen die notwendige Freiheit der physischen der
moralischen, Persönlichkeit bei Erreichun ihres Zieles
sıcherstellen. Die gebühren auft Grund Naturrech-
tes auch dort, sıch ur das Zusammenleben
mıt anderen handelt, ehe och eine Gemeinschaft sıch
gebildet hat (z einzelnen Personen der einzelnen
Familien aut einer einsamen Insel, qu{f der och keine
Art staatlıcher Ordnung entgtanden ist). Die setizen
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den Béstand von Gemeinschaften DOraAUS und haben als
Ziel, Ordnung INS Gemeinschaftslieben als olches
bringen. Der entf/ernte Rechtstite heı en ist also
die Würde der physischen der moralischen Persönlich-
keıt Der entfernterTe Rechitstite beı allen ist das (Je-
meinwohl derjenigen, die AAA (1 melınschait gehören. Beı
den handelt sich’s (,üter der Rechte, die dem
Rechtsträger 1m wahren Innn des ortes schon eıgen
SINd, OTau{i Iso eın ]uSs In oder eın Jus ad P  S
hat Beıi den gehören die Inge, die iıhr Gegenstand
Sind, NOC nıcht dem Rechtsträger, sondern och der
Gemeimnschaft, eZWw Ihren (rliedern diese sind aher
verpilichtet, sS1e dem Rechtsträger AaUSs (ırüunden des AlN-
gemeinwohls überlassen der eisten. Die Ver-
letzung der hat daher Restitutionspflicht den
Rechtsträger ZUC olge, W as hei Verletzung der NC
zutrılit. Die sind daher auch Rechte ıIm strıktesten ıun
eigentlichen SINN, die InNna  ; uch ım Klagewege geltend
machen kann, WeNN eine halbwegs entsprechende Olfent-
liche Rechtsordnung besteht. 1e sınd ohl Wwahre
Rechte icht bloß Rechte iIm übertragenen Sinne, wI1ie
InNna  - AUC bel Mäßigkeit un Starkmult oft VO  z ec(1
und Unrecht redet), ber NIC ım strıkten Sınne und
INa zann S1Ie daher uch nıcht ım ageweqg ZET- (zel-
un T1IN (falls S1e nıcht schon durch posıtıve (16-
SEIZE SESC uüutzt sSind, W as Jange nıicht beli allen zutrifit).
VII Individuelle un sozlale Gerechtigkeit als Tugenden.

Der Ausdruck Tugend ann In sechr verschiedenem
Sinne EeNOIMNINEN werden. Wenn INa  ; D Die -
send Gehorsams verlangt das un das, bedeutet
Iu end das ıhr entsprechende Objekt un gibt mMır dıe
Norm, ach der ich bDel Zuteilung einer . sittlich gu
andlung ZUTF Iu en des Gehorsams vorzugehen habe
Manchmal bezeı1ic net Tugend den Zustand, der durch
ein Handeln ım Sinne der Tugend herbeigeführt WwWird

WEeNnNn man sagt Wo die Demut herrscht, gedeihen
alle sıttlichen ugenden. Im eigentlichen un urSsprüung-
lıchen Sinne versteht 1Han unter Tugend einen habıtus
operatıvus bonus, eine dauernde Neigung sıttlıch qu
Handlungen einer bestimmten Art Diese Tu end ann
wıederum eine natürlıche se1n, herbeigefü rt durch
Chun der Gewöhnung ıIn einem estimmten 'Tu end-

rchbereic der eine übernatürliche, herbeigeführteiIn mıt der heiligmachenden Gnade eingegossenes über-
natürliches Prinzip, das die Hinordnung IJ.IISBItGI‘ Tugen
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akte auf ott und damit ihre Verdienstlichkeit erst eI-

möglicht. Im vollendetsten Sınne ist Tugend vorhanden,
wenn der habıtus der übernatürlichen sıttlichen Tugend
durch Neißige Übungen 1n den entsprechenden Akten
seine überaus wertvolle akzidentelle Krgänzung erhal-
tTen hat

Wenn VOoNn und als Tugenden die Rede ıst,
kann das uch In diesem mehrfachen Sınne gemeınt seIN.

Im ersten Sınne aufgefaßt, ist das Wesen der
nd hinreichend mıt dem gekennzeıichnert, Was ber
Aas Wesen der zugehörıgen Rechte: ausgeführt worden ıst
Denn das Recht ist Gegenstand der Tugend der Gerech- 8  4tigkeit. enn un näher umschrieben werden, sind
damıt zugleich auch die und die in ihrer Kigenart
gekennzeichnet. un umfassen daher alle nd
SR, also nicht bloß diejenigen, welche auf Grund des
Natüurrechtes Kinzelpersonen der Gemeinschaften ZU-

stehen, sondern uch diejenigen, die durch posıtıve (1e-
setzgebung vollkommener Gemeinschaften egeben WOTL-
den sind.

Durch die haben daher physische und moralische
Personen einen Rechtsschutz ach allen Seıten hın,
gegenüber allen einzelnen Personen un! allen (1 meın-
schaften, übergeordneten un untergeordneten. Bel der

handelt sıch IL  S Rechte ım strıktesten Sınne un
6S steht ım Falle der Verletzung TÜr den Gewissensbereich
eIN Wiedergutmachungsrecht, 1im außeren Rechtsbereich
CIn Klagerecht Z falls eine albwegs brauchbare _öfient-liche Ordnung besteht.

In der mu eine zweifache, richtiger gesagt eine
dreifache Bindungsrichtung unterschieden werden. Die

umschreibt nämlich beı den natürlıchen (1emeln-
SCHNhaften und hei der übernatürlichen (emeinschaft der
Kirche das Endzıel un! dıie u/ Grund desselben zuste-
henden Vollmachten und entzieht diesen Bereich der
menschlichen WAilkür, sS1e gibt für aseın und Betätigung
dieser Gemeinschaften die ınabänderlıche Rechtsgrund-
LAge un die notwendıge Legıtimatıon. Sie verpflichtet
dann die Gemeinschaftsmitglieder gegenüber jeder
((emeinschaft das leisten, W as ZAUE Erreichung des
Gemeinschaftszieles gefordert ist S1ie verpflichtet dann
C) die (Gemeinscha selbst (objektiv) und ihre efugten
Vertreter (auch subjektiv) ZU Wirken 1m Sinne des
Gemeinschaftszieles und zur Vermittlung der (1emen-
schaftsgüter dıe Einzelpersonen oder Gliedgemein-
schaften ıIn einer Weise, daß dadurch das Allgemeinwohl
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He ach MO ichkeıt erreicht wird Maß ebend tür die
t der Betätigung ist dabei die innere Lebensordnun

der Gemeinschait; muß dabei uch die aufrecht-
erhalten werden.

Wenn INa  — den weıten Aufgabenbereich der
eachte und sıch vergegenwärtigt, daß sS1e 1n allen (1e-
meıinschatften uch auf Beachtung der Nachdruck
lcgen muß, WENNN INa  — weiterhin bedenkt, daß S1e dem
überwiegenden el ach Naturrecht und daher uch
„dıe natürlıche Gerechtigkeit” darstellt, begreift Ial

CH, S1e der heilige IThomas 1m staatlıchen Bereich
als ı1ustitia generalıs 11 I1 98, 12c€c die höchste Art DON

Gerechtigkeit nenn un sS1e mıt der Pracht des Morgen-
und Abendsternes vergleicht.

Versteht INa  — die Tugend VONn dem Zustand, In
dem dıie betreffende Tugend herrscht, sind die Tugen-
den der un auch mıt Charakteristerung der
und un dem unter (zesagten hinreichend gekenn-
zeichnet. Es ist Ireilich QZir die Anmerkung machen,
daß au/ Erden nıemals Jjener glückliche Zustand erreicht
werden WIrd, ın dem die beiden ugenden voll un Sanz
eingehalten sind. Infolge der Erbsünde nelgen die Men-
schen immer ungeordneter Selbstliebe un diese VeI-»-
leitet sie, TOLZ der Tätigkeit der öffentlichen Gewalten,
immer wieder die Rechte anderer verletzen un STO-
end In das (1emeinschaftsleben einzugreıfen. Die beiden
Iız:genden haben daher NC einen statischen, sondern
vielmehr einen dynamıschen Charakter un stellen
cohl den einzelnen WATS die (1emeinschaften ımmer WIE-
der VOL (ADIS schwierige KReformaufgaben.

Ferner haben sowohl WIeE SG, sehr S1e sonst
notwendige Bindungen TÜr das menschliche Zusammen-
leben darstellen, doch uch Immer etwas DO  7 dem iren-
nenden Charakter der überhaupt sich: Mein und
Dein, KRechte un Pflichten, Vollmachten und ein recht-
liches Müssen, das sind Worte, die dıe Menschen viel-
Tach ın Gegensatz zueinander T1n Es bedartf daher
eines Bındemuttels und das stellt die ıIn der (18me1ın-
schafit dar S1e verhindert C daß die Rechte und oll-
machten 1n verletzender Weise eltend emacht werden
und erleichtert die Krfüllung der Verpflichtungen gegen-
her anderen un der Allgemeinheit, da INan durch S1E
sich der Zusammengehöri keit mıt den Gemeinschalits-

1m Nächsten den altergliedern bewußt wird
sieht Daher erscheint begreillich, daß die KQua SO  926
das Reformziel der Kirche hinsichtlich der Gesellschalit
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in die orte zug;ammenfaßt „Die Gesells haft 1n
ST erneuern.” dritten undVersteht INa  — das Wort Tugend ım
eigentlichen Innn als habıtus operatıvus, annn kann INnall

als natürliıche Tugend DO  ; jenen rechtschaffenen
Menschen a  9 die sich daran gewöhnt haben, die
Rechte anderer achten un sie niıemals anzutasten;*)

DO  - Jjenen Gemeinschaftsvertretern, die unter SCHAUCTä';ä'%  in die Worte zusammenfäßt  } ‚_,Dié Gesellschaft in SG d  SL zu erneuern.“”  dritten und  3. Versteht man das Wort Tugend im  eigentlichen Sinn als habitus operativus, dann kann man  IG _ als natürliche Tugend von jenen rechtschaffenen  Menschen aussagen, die sich daran gewöhnt haben, die  Rechte anderer zu achten und sie niemals anzutasten;*) -  SG von jenen Gemeinschaftsvertretern, die unter genauer _  Einhaltung ihrer Rechtsbefugnisse.und mit  Hintansetzung -  nen, und  persönlicher Interessen dem Allgemeinwohl die  von jenen sozial denkenden und handelnden  Gemein- _  schaftsgliedern, denen es ernstlich um das Wohl aller  mit ihnen in Gemeinschaft Lebenden zu tun ist und die _  daher auch allen ihren Verpflichtungen gegenüber der  Gemeinschaft gewissenhaft nachkommen.  Da G eine Kardinaltugend und als solche ein Grund- -  pfeiler auch für das übernatürliche Tugendleben ist, so  ist nach der allgemeinen Ansicht ein habitus supernatura-  lis iustitiae anzunehmen, der zugleich mit der heilig-  machenden Gnade in die Seele gegossen wird und sie  befähigt, im Sinne dieser Tugend verdienstlich zu wirken.  Es wird sich auch die Frage erheben, ob man für die bei-  den Tugenden der IG und SG, die jedenfalls zur Tugend  der G gehören, getrennte habitus supernaturales anzuneh-  men habe. Es wird wohl mit einem habitus supernaturalis _  iustitiae das Auslangen gefunden werden, da ja die beiden  Arten der IG und  G doch in einem engen Zusammen-  hange stehen und die SG in einem halbwegs entwickelten  Gemeinschaftsleben nicht als vollkommen angesehen wer-  den kann, wenn nicht auch auf die Einhaltung der IG-  gesehen wird. Non sunt multiplicanda entia sine neces-  sitate.  4. Nach dem Gesagten erg  ibt sich wohl auch die Ein-   teilung der Tugend der Gerechtigkeit.  dei f  Nach Thomas II. II. 58, 11 ist der eigentliche Akt  Tugend der Gerechtigkeit: Jedem das zu geben, quod  suum est.  Die beiden Tugendefi der IG und SG erscheinen dann  m  als partes swbjectivae der Tugend der G.  Jene Tugend, die uns anleitet, jedem das zu geben,  zu lassen und zu leisten, was ihm als (physischer oder  Mmoralischer  Persönlichkeit im strikten Sinne des Wor-  tes als das Seine zugehört, heißt IG.  1) Vergleiche dazu II. II. 58. 3Einhaltung ihrer Rechtsbefugnisse.und mıt Hintansetzung
Nnen, undpersönlicher Interessen dem Allgemeinwohl dıe

DOMN jenen sozıal enkenden und handelnden (GGemein-
schaftsgliedern, denen ernstlich das Wohl aller
mıt ihnen 1n Gemeinschait Lebenden iun ist und dıe
er uch allen ihren Verpflichtungen gegenüber der
(;emeinschait gewissenhait nachkommen.

Da ıne Kardinaltugen und qals solche eın rund-
pfeiler uch TÜr das übernatürliche 1Iu endleben ist, S
ist ach der allgemeınen Ansıcht eın habıtus supernatura-
ıs ıustitiae anzunehmen, der zugleic. mıt der heilig-
machenden (made 1ın die Seele wird un s1e
befähigt, 1im Sınne dieser Tugend verdienstlich wirken.
Ks wird sich uch die rage erheben, ob InNna  z für die be1l-
den ugenden der und die jedenfalls ZUr Tugend
der gehören, getrennte habıtus supernaturales anzuneh-
INne  z habe Es wıird wohl mıit einem habıtus supernaturalis
Lustitiae das Auslan gefunden werden, da ja die beiden
Arten der un: doch 1n einem N Zusammen-
hange stehen und die in einem halbwegs entwickelten
(emeinschaftsleben nıcht als vollkommen angesehen WCeI-
den kann, nıicht uch qu{f die Kinhaltung der I
gesehen wird. Non sunt multiplicanda ent1a sıne C>-
sıtate.

ach dem Gesagten Crgibt sich ohl uch die Ein-teilung der T’ugend der Gerechtigkeıift. derach 1homas 11 11 I8, 11 ist der eigentliche Akt
F’ugend der Gerechtigkeıt: em das geben, quod

est
Die beiden Tugenden der und SG erscheinen annn

als partes s@abjectivae der Tugend der
ene Tugend, die 111LSs anleıtet, jedem das geben,

z lassen un vARI leisten, WAas ıhm als (physischer der
Moralıscher Persönlichkeit ım strıkten Sıinne des Wor-
les als das eine zugehört, el

Vergleiche dazu IL il
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ene T’u en aber, welche anleitet, das Zzu Zun,
zl lassen leisten, WAasSs die Gemeinschaft un ihre
(1zlieder als solche Z Verwirklichun des (emeinwohls
er als das Ihrige Tordern berechtigt Sind, heißt

Die beıiden Einteilungsglieder  sind begrifflich und
real verschıieden und tellen ZUSAMUNENGENOMMEN die
gesamte Tugend der dar Gerechtigkeitsforderungen Im
strıkten Sınne der zustitia simpliciter Siınd Ireilich 1Ur
dÄle zur gehörigen Rechlte un Pflichten. Die Forderun:-
gen der SGr haben och den Charakter wahrer und
eiıgentlicher Rechte und unterscheıiden sıch daher DON
den Forderungen anderer sıttlıcher I ugenden wesentlich
Man ann S1e. ber nıcht mehr Gerechtigkeitsforderungenim strikten Sinne des Wortes NeENNECN,

Wenn INa  } die hıer vorgeschlagene Begriffsbestimmung der
und die Eınteilung der deshalb bedenklich findet, weil SIeE mıf

der Gerechtigkeitslehre des heiligen T’homas Im Widerspruch ste. S()
ist darauf eın Zweifaches antworten: Dieser Widerspruch ist
nicht sicher; Thomas beschränkt namlıch die Begriffe jJus, Justum,Justitia auf das Jus politicum, quf den staatliıchen Bereich (naturrecht-lich un positivrechtlich). Das erhellt eindeutig aus IL 1L
Zwischen Vater und Sohn NO est simpliciter Justum, sed quoddamJustum, scilicet paternum. In ahnlicher Weilse zwıischen Herrn und
Shllave (Diener). ber gıbt zwıschen ihnen eın Justum domina-
tiıvyvum Zwischen Mann un Frau ist mehr de ratione Justi a1s
zwıschen ater un Sohn, Herrn und Sklave. Am Schluß des Artıkels
heißt eS: Daher ist (auch zwıschen Mann un: Frau) NO  - est sım pli-Cıter politicum Justum, sed magıs Justum 0OeConOmicum. ad Inso-fern der Sohn ZU Vater gehört, est alıquid patrıs und ahnlıch derSklave alıquid dominı. S5oweit beıde als Menschen betrachtet werden,alıquid secundum subsıstens, aD allıs distinctum, kann auch ZWI1-
schen ihnen Gerechtigkeit bestehen Daher werden auch Gesetze g -geben über das Verhältnis zwıischen Vater un Sohn, Herrn und

findet sich zwıischen ihnen nıcht die
Sklave. ber insofern beıde etwas sind, W as einem anderen zugehört,

perfecta ratıo Justi vel Juri1s,ad Bel den verschiedenen Berufen 1m Staate, wIie Lehrer, Ärzte,Soldaten, Priester, besteht iıne unmiıttelbare Beziehung Zzu Gemein-schaft des Staates un: um Fürsten. Daher findet sıch hier uch dasjustum nach der perfecta ratıo Justitiae. Ganz ahnlıch 11 Ilad
IThomas beschränkt also den Begriff Jus, Justum, justitia aufdas Justum politicum, quf den staatlıchen ereich.
Nachdem ber die NCUeEeTEN päpstlıchen Aktenstücke, die ERn,EKQua, Gastı connubıll un andere den wahren Rechtscharakter In derehelichen, Familien-, Wirtschaftsgemeinschaft und selbst In den freı

gegründeten Vereinigungen betonen, haben WIT den Weg frel, uüberThomas hinauszugehen, unsere Begriffe Jus, jJustum, Justitia, dıe 'Tho-
IMNas auf das Justum politicum beschränkt hatte, auch auf inner- und
außerstaatliche Gemeinschaften erweitern, ine Nneue Art der (16e-
rechtigkeit, die S aufzustellen un eıne Nneue Einteilung der in

und vorzunehmen und INa  b kann unNns nıicht direkten Wider-Spruch die Gerechtigkeitslehre des Ihomas vorwerfen, weiıl WITrJa seine Lehren uüber das jJustum politicum SONSsS gelten lassen wenn



Grosam, Die SOoz. Gerech igkei achv@w;{ E  - Gi'0;gixfl Die soz. V“Gig_afecj:h igkei  93  ach- ‘Quädtageéia„iö ä;ipq;‘ ;  wir auch die justitia legalis, distributiva und vindicativa dem neu  aufgestellten Begriff der SG zuweisen müssen).  Daß es möglich ist, die SG irgéndwie in der justitia legalis  generalis, die Thomas mehrmals erwähnt, zu finden, beweisen die ver-  schiedenen Erklärungsversuche, die gemacht worden sind. Ich ver-  weise besonders auf die Schrift von Dr phil. Josef Höffner: Soziale  Gerechtigkeit und Liebe, Druck und Verlag der Saarbrücker Druk-  kerei, und auf den Versuch des P. Gemmel in der „Scholastik‘, der  oben auf Seite 259 erwähnt wurde,  Freilich weichen beide Autoren  nicht unbeträchtlich von der hier vorgeschlagenen Begriffsbestim-  mung der SG ab. (Speziell P. Gemmel macht mich in einer Zuschrift  aufmerksam, daß er die Einbeziehung der just. distributiva in die  Gemeinwohlgerechtigkeit, wenn man darunter die just. legalis essen-  tialis verstehe, nicht billige, wohl aber ihre Hinordnung auf das All-  gemeinwohl. durch die justitia legalis generalis anerkenne.)  Ich bin der Meinung, daß man bei genauer Wertung der Stellen  bei Thomas: I. 4196 3; IL.-11.57. 6 IL 1E 58 12; IL H. 10£ 2  die hier ‚vorgeschlagene neue Meinung ganz gut mit der Gerechtig-  keitslehre des heiligen Thomas vereinigen kann. Das aber im ein-  zelnen auszuführen, geht über das in diesem Zusammenhang Mög-  liche hinaus.  5. Beide Arten verpflichten an sich sub gravi, weil  die öffentliche Ordnung und das Allgemeinwohl von der  möglichst genauen Einhaltung dieser beiden Gerechtig-  keitsarten bedingt sind. Beide Arten von Rechtsforderun-  gen lassen aber auch parvitas materiae zu, weil ihr Ge-  ©  nstand so unbedeutend werden kann, daß er keine  G  rundl  e mehr für eine schwere Verp  abgeben  kann.  W  flichtung  ije schon wiederholt hervorgehoben,  egründet  Verletzung der IG Restitutionspflicht, falls Wiederherstel-  lung möglich ist, während bei der Verletzung der SG,  wenn nicht zugleich auch die IG mitverletzt worden ist,  das nicht zutrifit.  Bei Forderungen der SG wird Iconkrei aber auch bei  wichtigeren Dingen eine Verpflichtung sub gravi deshalb  nicht vorliegen, weil schwerer Schaden für das All-  gemeinwohl bei Verletzungen von Seite einzelner nicht  in Erscheinung tritt, sondern erst dann erkennbar wird,  wenn wiederholte und bedeutende Verletzungen der SG  geübt werden. Aus diesem Grunde pflegen sehr viele For-  derungen der SG auch denen unbekannt zu bleiben, die  an sich sub gravi verpflichtet wären. Z. B. überschreiten  viele Autoritätsträger unbedenklich die Grenzen ihrer  Vollmachter! und üben objektiv schweres Unrecht, ohne  sich subjektiv irgendwie  edenken darüber zu machen.  Wo das Gemeinschaftsbewußtsein nicht lebendig ist, wird  die Verpflichtung, auf das Gemeinwohl aller Gesellschafts-  glieder.  edacht zu nehmen, oft nicht erkannt. Das Beste-  en „der 30zia1en Frage‘“ in Gesellschaft und Wirtschaft  -Quadragesimo anno.
WITr uch dıe Justitia legalıs, dıstrıbutiva un vindicativa dem Ne  (:

aufgestellten Begriff der zuweisen müssen).
Daß möglıch ist, die irgéndwie ın der justitia legalıs

generaliıs, die '1Thomas mehrmals erwähnt, finden, beweisen die ver-
schiedenen Erklärungsversuche, die gemacht worden s1ind. Ich VOCLI-
welise besonders auf die Schrift VO Dr phıl. 0Se Höffner: Sozlale
Gerechtigkeit und Liebe, TUC. und Verlag der Saarbrucker Druk-
kerei, und qautf den Versuch des Gemmel ın der „Scholastik‘‘, der
ben auft Seite 259 erwähnt wurde., Freilich weıichen beide Autoren
nicht unbeträchtlich Vo der hier vorgeschlagenen Begriffsbestim-
N: der ab (Speziell Gemmel mac. miıch 1ın einer Zuschrift
aufmerksam, daß die Einbezıiehung der just distributiva In die
Gemeinwohlgerechtigkeıt, wWenn INa darunter die Just. legalıs CN-
tialıs verstehe, nıcht bıllıge, wohl ber iıhre Hinordnung auf das All-
gemeinwohl Urc die Justitia legalıs generalıs anerkenne.)

Ich bin der Meinung, daß INa bei Wertung der Stellen
bel Thomas: I1 3, ı88 11 6, il IL 1  9 11l ı88 104 27
die hier vorgeschlagene Neue Meinung Sanz gut miıt der Gerechtig-
keiıtslehre des heilıgen 1homas vereinigen kann. Das aber 1m eiın-
zelnen auszuführen, geht uüuber das 1in diesem Zusammenhang MÖg
lıche hınaus.

Beıde rien verpflichten Sıch sub QraVl, weil
die öffientliche Ordnung und das Allgemeinwohl VOoON der
möglichst SCENAUCHN KEinhaltung dieser beiden Gerechtig-keitsarten bedingt sSind. Beıde Arten VO  - Rechtsforderun-
9CN lassen ber uch Darvitas materiae Z weil iıh Ge-

nstand unbedeutend werden kann, daß C} keineSrundl mehr tür eine schwere Verp abgebenannn ilichtung  hoben1e schon wiederhaolt hervorgehoben, egründeVerletzun der Kestitutionspflicht, falls Wiederherstel-
lung mMO ich ıst, während beı der Verletzung der
wenn nıc leich uch die miıtverletzt worden ist,
das nicht zutrı

Bei Forderungen der wırd konkrei ber uch beı
wichtigeren Dingen ıne Verpflichtung sub gravi deshalb
niıcht vorliegen, weıl schwerer Schaden für das AHN-
gemeınwohl bei Verletzungen Von Seite einzelner nicht
In Erscheinung rı sondern Trst ann erkennbar wird,

wiederhaolte un bedeutende Verletzungen der
geübt werden. Aus diesem Grunde pflegen sehr viele For-
derungen der uch denen unbekannt bleiben, die

sıch sSub gravi verpflichtet wären. überschreiten
viele Autoritätsträger unbedenklich die TeENzZeEN ihrer
Vollmachterni und ben objektiv schweres Unrecht, hne
sıch subjektiv irgendwie edenken darüber machen.
Wo das Gemeinschaftsbewußtsein nıcht lebendig ist, wırd
1e Ver flichtung, quft das Gemeinwohl aller Gesellscha{fits-
glieder edacht nehmen, olt nıicht erkannt. Das Beste-

„der 30zia1en Frage  6 ın Gesellschait un Wirtschaft



ch der weitverbreıteten Unkenntnis hinsicht-
ich der Forderungen der

Bei den Urc /reles eleben der Menschen egruün-
deten Vereinigungen wird die Pflicht sozıalen eistun-
GEN, SoOWeıt nıicht die mıiıt hereinspielt, überhaupt 71VeEI-
Telhaft, weil Mitgliedschaft und damıt uch Fortdauer der
sozlalen Verpflichtung VO irelen Belieben der (Jemein-
schaftsglieder abhän

INaN mıt Cathreim siıehe darüber ZkTIh 1901,
639, der Moralphilosophie L, 362, Anmerkun HUr

dıe IG ats Kardınaltugend ansehen der uch die 3 muit-
einbeziehen will, wıird davon abhän C WI1Ie INa  — den
Begriıff der Kardınaltugen faßt GCathrein gibt in der CI-
wähnten Anmerkung selbst Z daß Thomas zuweilen VON
der Kardinaltugend der Gerechtigkeit 1ın eiıner Weise
spricht, daß 1119  — darunter die iustitia Communiter cta
verstehen annn Man kommt Iso wohl nıcht 1n Wider-
Spruch mıiıt Ihomas, WEeNnN INa  — bel Annahme der
Auffassung NUur die ıustitıa communıter dicta als die Kar-
dinaltugend ansıeht un ihr ann sowohl die WIieE die

als partes subjectivae zuweist. Hinsichtlich der partesIntegrantes nd potentiales trıtt ann gegenüber der D1S-
herigen Lehre keine Veränderun e1In.

Wenn Thomas I1 IL I8, ieststellt, daß INna  — jedeandere I ugend, soweıt Sie auf das bonum COMNUNE hın-
geordne WIrd Z.. die kte der Mäßigkeit der Tapfer-keit), der Justitia legalıs zurechnen kann, weıl sS1e die kte
dieser anderen ugenden 1Ns irıert hat und azu
treibt, betont doch, da _ diese auf das Allgemeın-

ihrem CSsSECN achohl hingerichteten ugendenHIC ın die lustitia egalis einzubeziehen selen, obwohl!
s1e quf das Al gemeınwohl hın eordnet worden sind. Das-
selbe muß INa uch DON der W1€e S1e 1er verstanden
wird, testhalten. Wohl verlangt uch sS1e die kte DE -
schiedener I’ugenden, die aus Rücksicht auf das All-
gemeiınwohl der betreffenden (8menschaft ben sind,
WE sS1e blühen und gedeihen soll (z Ehrfurcht, Liebe
und Gehorsam 1n der Familie). Es wäre eın Mißverständ-
N1S, diese ugenden als solche der rechnen, weil
S1e AUSs Rücksichten qui das Gemeinwohl euübt werden.
Sie bleiben kte der betreffenden ugen uch die
SG, welche den Umfang der Kindespflicht hinsichtlich
der genannten Tugenden ab renzt, wird deshalb
nıcht eine DAGE un unbestimmte ugend, SiIe bleibt als

wahre Gerechtigkeit, obwohl S1e ist, die die 13880
ten Tugenden des Allgemeinwohles der amıilie



ordert un den Umfang der Verpflichtung derselben
fixıert. Die Akte, die gesetzt werden, sınd unter der
einen Hınsıcht kte der &5  9 unter der anderen kte der
genanniten I'ugenden (vgl azu Thomas I1 11 104, 2

Verhältnis der individuellen un sozialen Gerech-
tigkeit Z den bisher genannten Gerechtigkeitsarten.

Hat INa  a sich tTür die Anerkennung der beiden Arten
der un 1im angeführten Sinne entschieden,
kann ber das Verhältnis dieser beıden Arten den bis-
her üblichen ermiımin1: commutatıiıve, legale, dıstrıbutive,
vindicative G, ierner uch ber das Verhältnis derselben 63

ZUFTF internationalen eın Zweifel SEIN.
Zunächst ist festzuhalten: un sınd für alle

Arten DO Gemeinschaften DO  ; Bedeutung: Die schon
dort, ZWar eın Zusammenleben mıt (physischen der
moralischen Personen STa hat, ber eine eigentliche
GGemeimmnscha tsbildung, eZW. ein staatlicher Zusammen-
schluß, och NC eingetreten ıst ber uch ıIn jeder
Gemeinschaft mussen die physischer und moralischerPersönlichkeiten anerkannt: werden, WeNnn das Zusam-
menleben nıcht eine ständige Quelle VOoON W illkürlichkei-
ten un Verdruß, von Unordnungen und eın Hinderniısdes wahren Glückes werden soll

In jeder Art DO  Zn Gemeinschaft muß In mehr
Hinsicht dıie eın ehalten werden: facher

a) Hinsichtlich des Gemeinschaftszieles und der da-
mıt gegebenen Vollmachten un Verpflichtungen, INa  m
könnte vielleicht AaSCH.: Soweit sıch die Verfassungder betreffenden emeinschaft handelt. Es mussen annn

die ((emeinschaftsglieder jene Leistungen vollbrıngen,durch welche sS1e ihrerseits ZU Bestand und Gedeihen
des Gemeinschaftslebens beizutragen haben, Iso jenesozıalen Verpflichtungen erfüllen, die ihnen ach Maß-
gabe der inneren Lebensordnung der betreffenden Ge-
meınschaft obliegen. Es mussen ann C) dıe berufenenVertreter der Gemeinschaft, in (1emeinschaften hne
eigentliche Autorität die dort wıirksamen Ordnun S -
laktoren), ihren Obliegenheiten als Vertreter der (1eEMeIN-
schaft gewisse aft nachkommen und den Mıiıt j1edern
nach Maß abeK} inneren Lebensordnun der emeın-
schaft den entsprechenden Anteil den emeıminschaifts-
gütern zukommen lassen, Iso distributive Gerechtigkeitben Diese Verpflichtungen der elten mutatis mutan-
dis TÜr alle Arten NVO  3 (Gemeinscha ten, angeflangen VOINl
den untersten und nächstliegenden bis hinauf den
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höchstsfehenden (auch die übernatürliche Gemeinschaft
der Kirche nıcht aUuSsCHNOMMIC

Man annn daher die Gerechtigkeitsbeziehungen In
allen Gemeinschaften einteılen In und S5R,; die etz-
ieren wieder unterteıilen In Wesensgeseltze der eirej[en-
den Gemeinschaft, Pflichten der Gemeinschaftsglieder
nd ıchten der Ordnungsgewalt ıIn der ((emeinschaft.
Die W esensgesetze umiassen das Gemeinschaftszıel und
dıe damıt zusammenhängenden Rechte un Vollmachten,
gewissermaßen die Verfassung der betreffenden (1emeın-
schait Den Pflichten der Gemeinschaftsglieder eNISpre-
chen Rechte der rdnungsgewalt in der (zemeinschalit
un ekehrt den Pflichten dieser Rechte der (1emeıin-
schaitsg ieder.

Der aa ıst eine wahre Gemeinschaft und
nd sınd daher uch für die staatliche Gemeinschaft
DO  m grundlegender Eedeutung. Nur bekommen sS1e nıer,
der Bedeutung dieser Gemeinschaft entsprechend, eine
besondere ote und Lragen seıt alters her eıgene Namen.
Der Staat ist nämlich unter den natürlichen (Temein-
schaften die um{fassendste und vollkommenste un hat
die naturgegebene Au{igabe, das Allgemeinwohl g-
währleisten un die Ööffentliche Ordnung herzuhalten. Er
hat daher uch die Au{fgabe, durch se1ıne Gesetzgebung
die Rechte der einzelinen und der innerstaatlichen (1e-
meınschaiten umschreiben und die rechte Ord-
n  > SOWeıt nötig, uch durch (zewalt aufrecht erhal
ten. Erzwingbarkeit wird daher unter normalen Verhält-
nissen eine besondere Eigenschaft des staatlıchen Rechtes,
die unvollkommenen (emeinschaiten SONS nıicht
kommt Aber uch die staatlıche (iewalt kannn sıch nıcht
ach eigenem Belı:eben ıhre Vollmachten festlegen, s1e
dar{f mıt den Rechten der einzelnen un der innerstaat-
lichen (Gemeinschaften nıicht willkürlich verfahren, SOIl-
dern muß die naturgegebenen Rechte der Untergebenen
achten un darf sS1e LUr SoWweıt beschränken, als das All-
gemeinwohl eine Beschränkun fordert.

Hat INnan bısher ım STiaatllıchen en als Arten der
die kommultatıve, legate un distrıbutive enannt und

inzugefügt,ihnen als besonders geartete die vindıkative
wird INa  a} beı Annahme des Vorschlages den

INn der bısherigen ermuını (auf das staatliche Leben
beschränk unverändert beibehalten Fönnen. Die ist
mıl der kommutativen ıdentisch, da die ja nıicht
bloß die Anerkennung der VO Naturrecht gegebenen,
sondem uch der durch das posıtive Gesetz zugestan-
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Namen: Ausgleichende, Tausch-, Verkehrsgerechtigkeıit Je
ach dem Zusammenhang hat keine Bedenken un kann
nicht Unklarheıiten führen, da eiIn realer Unterschied
zwıischen diesen Ausdrücken un der 1mM staatlichen
Leben nıcht besteht. Die legale und distributive sınd
dann ebenso WIe die vindıkatıve ım staatlıchen Bereich
ZULr rechnen. Diese umschließt dann überdies noch O  SEa  A
dıie naturrechtlichen Bestummungen hinsichtlich des Um-

der Staatsgewalt, die nicht 1n das Belieben derFang
stgatlichen Machthaber gestellt sınd un er uch
durch dıe staatlichen Verfassungs eseize nıicht willkür-
lıch umschrieben werden können. onkret werden dann
auch und In den verschiedenen Staaten verschie-
den semn.

Die bisherıige Einteilung der Gerechtigkeit ıIn
jJustilia generalıs und particularıs und die Unterteilung
der letzteren ın ommıutatıve un distributive ann
wohl, WwWenNnn INa  > LLUFTr den termınus ad qUCH1 1Ns Au
Laßt, uch weiterhin gebraucht werden. Die Einteilung

un SG ıst ber ıIn der Auffassung ıel bedeut-
SUMer, weil SsS1e die partes subjectıvae der angıbt un
überdies die justıtia trıcte dicta, die zugleich mıt Resti-
tutionspflicht verbunde ist, VOoO  — den übrıgen Gerechtig-
keitsverpflichtungen scheidet, die ZW ar och wahre (Gie-
rechtigkeitsforderungen, ber nicht mehr das justum S1M-
plicıter darstellen.

uch die Internationale sSetiz sıch aAUuUsSs Forderun-
GgEN der und I soweıt diese tür die
menschliche Gesellschaift als solche in ra kommen.
Fın roper eıl dieser Forderungen ıst durch internatıio-
ale Verträge der ulturstaaten fixiert. Kın nıcht unbe-
deutender eil dieser Rechtsnormen erweıst sich nach
Heinrich Drost, „Grundlage des Völkerrechtes”,
I deshalb als geltendes Recht, ‚weıl sS1e uch hne Ver-

trag der nachweisbar dauernde bun als bindende Nor-
iINnen 1ın der ‚conscience juridique’ der taaten un Völker
lehen  C Daß 5 sich beı letzteren Bestimmungen -
Dar Naturrechtsforderungen handelt, ist jedem klar,

csS Naturrechtes erfaßt hat und nichtder den Begrull
Vvon vornhereıin au dem Standpunkte steht, daß eın
solches nicht eben kann. Es ist auch völlig einleuchtend,
daß INna  - Tür internationalen Bereich qußer den eiwa
bestehenden Staatsverträgen eine andere Rechtsquelle qals
das Naturrecht nicht finden kann. Solange INa  — sich ZUr

Anerkennung dieses nıcht urchrıingt, WIT  d 1im Völker-
„Theol.-prakt. Quartalschrift.“‘ 111 1938 3



eben uch nıcht die sondern 99das wohlverstandeneelbgtinte_rrés'sfe‘r‘ dereben auch nicht die  sondern  95  das wohlverstandene  élbstihtgress€“ der m  ä  dende sein.  htigeren Staaten das _ Entschei-  IX. Schlußbemerkung.   Damit erscheint die neue Auffassung, wie sie ge-  _ meint ist, völlig klargestellt und in die bisherige Lehre  von der G eingebaut. Es wird ja nun wohl eine Stellung-  nahme der Fachwissenschaft zur neuen Auffassung erfol-  en und diese ist abzuwarten. Es seien aber noch einige  Schlußbemerkungen gestattet.  1. Die Auffassung ist nicht ganz neu. Denn schon  vorher haben verschiedene Autoren Ansichten vorgetra-  gen, die mit der hier vorgeschlagenen weitgehend über-  einstimmen. So wie schon oben angemerkt, nach der Dar-   Jlegung des Pater Gemmel der heilige Thomas mit seiner  Lehre von der justitia generalis in II. II. 58, 12 c; diese  ist von der hier vorgeschlagenen SG gar nicht oder nicht  viel zu unterscheiden.  . Ferner H. Pesch in seiner Nationalökonomie, I[T.,  ; S. 275. Er sagt dort: Die SG fordere Erfüllung aller Pflich-  ten und die Verwirklichung aller Rechte, welche das  soziale ‚Wohl zum Gegenstande haben. Sie umfasse die  _ legale und distributive G und stehe der kommutativen als  der IG gegenüber. (Pesch hält also ganz genau die hier   vorgeschlagene Meinun  wenn er auch sonst, soweit mir  bekannt ist, an keiner  Sı  elle seiner Schriften diese seine   Auffassun  g von der SG vertreten oder näher entwickelt  - haft:  Nach Pater Gundlach im Artikel „Sölidarismus‘ des  Staatslexikons, IV., Sp. 1616, „entspricht dem Seins- und  Recht  rinzip des Solidarismus eine eigene Art von G:  Die S  @  Sie entspricht nicht, wie die drei anderen Arten  von G, nur einer Richtung des Bindeverhältnisses inner-  _ halb der Gemeinschaft, sondern gemäß dem Wesen der  solidarischen Verbundenheit gerade der eingangs gekenn-   zeichneten Doppelrichtung des Bindeverhältnisses als sol-  Cher, sie wahrt das Recht der Individuen und der Gemein-  schaft zugleich. Sie lie  ‚der Dynamik der rechtlichen  Seite des Gesellschaftslebens zugrunde, gestaltet und be-  gleitet das Rechtsverhältnis innerhalb der Gesellschaft  und verwirklicht sich in den genannten drei statischen  Formen der Gerechtigkeit‘“. (Diese Auffassung unterschei-  det sich von der hier vorgeschlagenen, durch Zuteilung  der IG zur SG, die aber sicher in  Qua scharf unterschie-  _ den werden.)dende SCIN., htigeren Staaten das Entschei-

Schlußbemerkung.
Damit erscheint die NeuUuUe Auffassung, WI1e S1Ee SC-

meılnt 1st, völlig klargestellt un ıIn die bisherige Lehre
von der eingebaut. Es wWwIrd ja NUu wohl eine Stellung-
nahme der Fachwissenschaft zur Auffassung erfol-

un diese ist abzuwarten. Es selen ber och einıge
Schlunhbemerkungen gestattet.Die Auffassung ist nıcht QAMNZz Ne  < Denn schon
vorher haben verschiedene Autoren Ansıchten vorgeira-
N, die miıt der ler vorgeschlagenen weıtgehend über-
einstimmen. SO W1€e schon hen angemerkt, ach der Dar-

legung des Pater ((gemmel der heilige T’homas mıt seiner
Lehre VON der Justitia generalıs ın 11 11 I8, C; diese
ist VOI der 1ler vorgeschlagenen Sar nıicht der nıcht
viel L unterscheiden.

Ferner Pesch In seiner Nationalökonomie, ILL,
S Kr sagt dort Die ordere Erfüllung aller Pflich-

ten un die Verwirklichung aller Rechte, welche das
sozlale Wohl Z Gegenstande haben Sie umilasse dıe
_ Jegale un distriıbutive und stehe der kommutativen alsder gegenüber. (Pesch hält Iso ganz die hier
vorgeschlagene Meinun WEeNn uch SONST, SOWeıt MIr
bekannt ist, keiner S»  Stelle seiner Schriften diese seıne
Aufiffassun Von der vertreten der näher entwickelt
hat

ach Pater Gundlach ım Artıkel „„Solidarismus‘“‘ des
Siaatslexikons, I Sp 1616, „entspricht dem Se1ns- und
Recht TINZIP des Solidarismus eine eigene Art VOIL
Die P S1e entspricht nicht, W1€e die rel anderen Arten
VON G, Ur einer Rıchtung des Bindeverhältnisses inner-
halb der Gemeinschaft, sondern gemäß dem Wesen der
solidarischen Verbundenheit gerade der eingangs gekenn-zeichneten Doppelrichtung des Bindeverhältnisses als sol-
cher, S1Ee wahrt das Recht der Individuen un! der (1emeın-
schaft zugleich. Sie lie der Dynamik der rechtlichen
Seite des (Gesellschaftsle eNSs zugrunde, gestaltet und be-
gleitet das Rechtsverhältnis innerhalb der Gesellschait
und verwirklicht sıch In den genannten rel statischen
Formen der Gerechtigkeit“. (Diese Auffassung untersche1l-
det sich VOon der 1er vorgeschla CHNCN, durch Zuteijlungder ZUr die ber sıcher 1n Qua scharf unterschie-eben auch nicht die  sondern  95  das wohlverstandene  élbstihtgress€“ der m  ä  dende sein.  htigeren Staaten das _ Entschei-  IX. Schlußbemerkung.   Damit erscheint die neue Auffassung, wie sie ge-  _ meint ist, völlig klargestellt und in die bisherige Lehre  von der G eingebaut. Es wird ja nun wohl eine Stellung-  nahme der Fachwissenschaft zur neuen Auffassung erfol-  en und diese ist abzuwarten. Es seien aber noch einige  Schlußbemerkungen gestattet.  1. Die Auffassung ist nicht ganz neu. Denn schon  vorher haben verschiedene Autoren Ansichten vorgetra-  gen, die mit der hier vorgeschlagenen weitgehend über-  einstimmen. So wie schon oben angemerkt, nach der Dar-   Jlegung des Pater Gemmel der heilige Thomas mit seiner  Lehre von der justitia generalis in II. II. 58, 12 c; diese  ist von der hier vorgeschlagenen SG gar nicht oder nicht  viel zu unterscheiden.  . Ferner H. Pesch in seiner Nationalökonomie, I[T.,  ; S. 275. Er sagt dort: Die SG fordere Erfüllung aller Pflich-  ten und die Verwirklichung aller Rechte, welche das  soziale ‚Wohl zum Gegenstande haben. Sie umfasse die  _ legale und distributive G und stehe der kommutativen als  der IG gegenüber. (Pesch hält also ganz genau die hier   vorgeschlagene Meinun  wenn er auch sonst, soweit mir  bekannt ist, an keiner  Sı  elle seiner Schriften diese seine   Auffassun  g von der SG vertreten oder näher entwickelt  - haft:  Nach Pater Gundlach im Artikel „Sölidarismus‘ des  Staatslexikons, IV., Sp. 1616, „entspricht dem Seins- und  Recht  rinzip des Solidarismus eine eigene Art von G:  Die S  @  Sie entspricht nicht, wie die drei anderen Arten  von G, nur einer Richtung des Bindeverhältnisses inner-  _ halb der Gemeinschaft, sondern gemäß dem Wesen der  solidarischen Verbundenheit gerade der eingangs gekenn-   zeichneten Doppelrichtung des Bindeverhältnisses als sol-  Cher, sie wahrt das Recht der Individuen und der Gemein-  schaft zugleich. Sie lie  ‚der Dynamik der rechtlichen  Seite des Gesellschaftslebens zugrunde, gestaltet und be-  gleitet das Rechtsverhältnis innerhalb der Gesellschaft  und verwirklicht sich in den genannten drei statischen  Formen der Gerechtigkeit‘“. (Diese Auffassung unterschei-  det sich von der hier vorgeschlagenen, durch Zuteilung  der IG zur SG, die aber sicher in  Qua scharf unterschie-  _ den werden.)den werden.)
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Immerhin ist der Versuch, die NZe Gerechtigkeits
Tre unter Einschaltung der übersichtlich darzustel-
[en, Nneu und Neuheıt In einer grundlegenden Lehre
ist ımmer eine bedenkliche Sache Wenn trotzdem das
Wagnıs unternommen wurde, diesen Vorschlag
chen, geschah deshalb, weıl INa doch die seıt
der EQua nıcht mehr als etwas Nebensächliches abtun
kann, daher ıhren Begrıf] fixieren un S1e einen Platz
in der Gerechtigkeitslehre en muß 1e 1mM ersten
eil der vorliegenden Abhandlung geze1gt wurde, annn
inan mıt der 1ler vorgeschlagenen Begriffsbestimmung
allen Stellen der EKQua und Diıvını Redemptorıs vom
19 März 1937 serecht werden, welche ausdrücklich VOoN
der S sprechen. Ja, ich och die vorher auSSESPI’O-
chene Behauptung, daß INa  “ FELLS: muıt dieser Auffassung
en Auslegungsschwierigkeiten der ERn, EQua un
Divınz edemptoris entgehen aJann. Da .biısher 1ne
ere Auffassung, dıe azu gleich eeignet wäre, meınes
Wiıissens nıcht vorgeschlagen worden ist, wird INa  — sich
doch mıt dem 1er gemachten Vorschlag auseinander-setzen mussen.

_ Weiter bricht sich mit Zurückdrängung der 1indivi-
dualistischen Auffassung immer mehr die Anschauung
Bahn, daß es uch In en Gemeinschaften, auper der
staatlichen, wahre un eigentliche Rechte un daher
aruch eine geben MUSSE, welche die egelung des Gesell-
schaftslebens als olches OL Ziel hat Wer d  iese Rechte
NiC als wahre und eigentliche Rechte anerkennen will,
koamm mıt vielen Stellen der E,Rn, EQua un Divıni

eicher Art VOoO  — sollKedemptorıis In Widerspruch.?
INan diese Rechte annn zuwelsen? Sie der legalen und

{distributiven zuzuteillen, mag dort angehen, eine
Fixierun dieser Rechte durch das staatliche Gesetz CI
folgt ıst elcher Art DO  —- hat InNan ber dıiese Rechte
zuzuweilsen, WwWenn eine. egelung IC das staatliche
(jesetz niıcht erfolgt ist, entweder weiıl das staatliche Leben
och nıcht entwickelt ist der abgesehen V.O  m der staat-
lichen egelung und VOTLT derselben? Welche Gerechtig-
keitsart INSC reibt die Vollmachten der Staatsgewalt
selber und-gıibt ıhr die Legitimation zur Gesetzgebung
Nnd ihrer Qganzern Tätigkeıit? Die 1er vorgeschlagene
gıbt befriedigende Antwort auf alle diese Fragen. und
scheidet überdies alle die zugehörigen Rechte, obwohl

Ich verweise diesbezüglich noch einmal auf den ersten ArtikelIn der Quartalschrift, Heft, e1ıte 42, 4 9 un
30*
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S1e lwahre un eigentliche Rechte sind, Von den IR, die
allein als Rechte im strikten Sinne des Wortes betrach-
ten Sind.

Wiıe sıch die GCHe Auffassung konkret gestaltet, sSe1
am Beispiel der ehelichen (emeinschalit dargestellt. Ks
sind olgende Fragen beantworten:

Die Wesensgesetze dieser (Gemeinschaft.
Welche individuellen Rechte hat der Mensch hin-

sichtlich dieser Gemeinschaft un in derselben? Weiche
hat die eheliche (1jemeinschaft als rechtmäßige (16-

meıinschafit?
elche stehen den Ehegatten als (emeın-

schaftsmitgliedern zu?
Welche hat die eheliche (1gmeinschaft als

solche gegenüber den beiden (zatten?
Wesensgesetze: Gemeinschaftsziel: Fortpflanzungdes Menschengeschlechtes. Gegenseitige Ergänzung der

verschledenen Anlagen der beıden Geschlechter. Men-
schenwürdige Befriedigung des Geschlechtstriebes. Tund-
Jage seın tür die Familiengemeinschaft.Wesentliche Eıgenschaften: Einheit und Unauflös-
lichkeit der Ehe

Naturrechtliche Hındernisse: Einsschon bestehendes
Eheband Impotenz. Mangel des Ehewillens. Blutsver-
wandtschaft in qui- und absteigender Linie un im ersten
5a der Seitenlinie.

Autorität In der ehelichen (GGemeinschaft als solche:
Keine (der Mann ann 1Ur hinsichtlich der äußeren
Lebensverhältnisse Anordnungen treffen

Ordnungsgewalten über die Ehe Die Staatsgewallthinsichtlich der hen der Ungläubigen (gesetzgebende,richterliche und Strafgewalt); S1e ist ber ans Naturrecht
und öttliche Recht insichtlich der Ehe gebunden.Ie Kırche hinsichtlich der Ehe der Ungetauften:S1e annn allein das Naturrecht unfehlbar erklären. Rechte
hinsichtlich des Privile 1Um Paulinum.

Hınsıiıchtlich der der Getauften: Gesetzgebende,richterliche un Strafgewalt. Das eCc Ehehindernisse
aufizustellen salvo jure naturali et divino un unter
Berücksichtigung des Allgemeinwohles. Dispensgewalthinsichtlich des matrımon1um ratum NO  = CoOoNsummatum.

der Menschen hinsichtlich der ehelichen (1e-
meinschaft In derselben Freiheit, die Ehe schließen
der nıicht Freiheit der Gattenwahl. Freiheit eım he-
abschluß. Persönlighe Rechte be»idery- auCc der Gattin),
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sowelt nicht die eheliche Gemeinschaft eine Einschrän- Z
kung derselben ordert.

Auf Tun des EheverLT AgeS: Recht autf den Körper
des anderen FEhegatten 1n ordine ad generationem. Recht
auf eheliche Ireue.

einer ecC bestehenden ehelichen (1e8meın-
schaft; Das Recht qauftf Anerkennung der Legıtimität und
ihrer Folgen Von Seıite aller Außenstehenden un VOo  —
Seıt aller übergeordneten (Gemeinschaiten.

der Ehegatten als Glieder der ehelichen (1e-
meinschaft: Gegenseitige Gleichberechtigung hinsichtlich
des ehelichen Verkehrs. Recht qaut eheliche TIreue des
anderen Lhegatten. Recht auf große Liebe und großes
Wohlwollen gegenüber dem Ehepartner, qauftf Irost un!
Hılfe in allen Anlıegen, qauf unzertrennliche Lebens-
gemelnschaft. (Recht qut Aufhebung der Lebensgemein-
schait 1m Falle des Ehebruchs, der Apostasie un HäresI1e,
schwerer Gefährdung eıb der Seele durch das Zu-
sammenleben, eines verbrecherischen un schımpflichenVerhaltens un ähnlicher Ursachen.)Autorität des Mannes.: U  —$ bei Ordnung der äaußeren
Lebensverhältnisse während der Dauer des Zusammen-
ebens.

der Gemeinschaft als solcher gegenüber iIhren
(:tiedern: Solche kommen 1Ur insofiern in Fra C,; als die
beiden Fhegatten AaUus Gründen des (1emeiInwo Is ın der
ehelichen (1emeinschaft selber, in der Famlilie un 1im
(emeinschaftsleben überhaupt ZUEFE Kinhaltung der W e-
SCHS
und SC seize und Hochhaltung der gegenseitigen Rechte

flichten gebunden erscheinen.
Die Pflicht, uch die eheliche Keuschheit wah-

ren, ist dem Beweggrunde ach VO  — den Forderungen der
un wesentlich verschieden, WeNn uch materiell

vielfach dieselben kte durch beide ugenden gefordert,Dezw. verboten erscheinen. Würde INa.  I das Recht qauf
den Körper des anderen Liheteils, Einheit und Unauflös-
ichkeit nicht als eine Forderung der S sondern 1Ur als
Forderung der I qut Grund des Vertragsabschlusseshinstellen wollen, ergäbe sich als HKol 9 wenl]
stens hinsichtlich der Naturehe, daß die heleute au  ®
das Recht quf eheliche TIreue ausschließen, eine bloße
Kameradschaftsehe, ıne auflösliche der Zeitehe ab-
schließen könnten. Die schließt als wahre un echte

derartige Abweichungen Vo natürlichen Gemein-
schafts;ielé us.


